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Medienmitteilung, Bern und Chur, den 6.2.2013 

 

Wie legal sind die Fahrtrainings auf dem Obersee? 
 
Seit diesem Winter führt die „Driving Academia“ auf dem Obersee in Arosa sogenannte 
Fahrtrainings durch. Ein ähnlicher Anlass im Jahr 2011 auf dem Untersee musste aufgrund 
der Intervention der Umweltverbände eingestellt werden. Die Gemeinde erteilte damals eine 
Bewilligung, obwohl diese Art von Nutzung auf dem Untersee nicht zulässig war. Die Um-
weltverbände hegen allerdings auch bei den aktuellen Fahrtrainings grosse Zweifel an de-
ren Rechtmässigkeit und befürchten, dass das Image von Arosa als nachhaltige Feriendes-
tination Schaden nehmen könnte.  
 
Der Obersee gleicht im Moment eher einer Auto-Rennbahn als einer winterlich verschneiten Eis-
fläche. Während auf der einen Seite die „Driving Academia“ unter dem Deckmantel der Strassen-
sicherheit Fahrtrainings, respektive Beschleunigungs- und Bremstests anbietet, brettern im snow-
Xpark elektrische Schneetöffs über die gefrorene Seeoberfläche. 
 
Doch die Umweltverbände mountain wilderness schweiz, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
(SL), Pro Natura Graubünden sowie WWF Graubünden bezweifeln, ob die Fahrtrainings auf dem 
Gemeindegebiet von Arosa wirklich kompatibel mit den existierenden Rechtsgrundlagen sind. „Nur 
weil man es ‚schon immer’ so gemacht hat, sind die Fahrten noch lange nicht legal“, meint Anita 
Wyss, Projektleiterin bei der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL). „Laut unserem Rechtsver-
ständnis handelt es sich bei den Fahrtrainings um eine Nutzungsänderung, die gemäss Raumpla-
nungsgesetz eine kantonale Bewilligung für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone voraus-
setzt.“ Eine solche liegt in diesem Fall aber nicht vor. Die Umweltverbände haben die Gemeinde 
Arosa heute gebeten, ihnen diese auszuhändigen und klären weitere mögliche rechtliche Schritte 
ab.  
 
Ganz allgemein befürchten die Umweltverbände einen dauerhaften Imageschaden für Arosa als 
Tourismusdestination. Arosa ist neben Interlaken die einzige Schweizer Destination, die mit dem 
Gütesiegel „Alpine Pearls – Natürlich sanfter Urlaub“ ausgezeichnet wurde. „Arosa hat marketing-
mässig in den letzten Jahren viel Wert auf Natur und Landschaft gelegt. Solche Angebote sind 
völlig kontraproduktiv und vergraulen natur- und ruheliebende Gäste“, findet Katharina Conradin, 
Geschäftsleiterin von mountain wilderness schweiz.  
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